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Auftraggeber/Kunde 

  Herr  Frau  Firma 

 ........................................................................................  
Name, Vorname 

 ........................................................................................  
Straße und Hausnummer 

 ........................................................................................  
Postleitzahl und Ort 

 ........................................................................................  
Telefon (für eventuelle Rückfragen) 

 ........................................................................................  
E-Mail

 ........................................................................................  
Vertragskontonummer bei Bad Lauterberg Energie 

Wärmezähler 

 ...................................................................................  

Wärmezählernummer 

Verbrauchsstelle 
(nur ausfüllen wenn abweichend von Adresse des Auftraggebers) 

 ........................................................................................  
Straße und Hausnummer 

 ........................................................................................  
Postleitzahl und Ort 

Abweichende Rechnungsanschrift 
(nur ausfüllen wenn abweichend von Adresse des Auftraggebers) 

 ........................................................................................  
Name, Vorname 

 ........................................................................................  
Straße und Hausnummer 

 ........................................................................................  
Postleitzahl und Ort 

Gewünschter Lieferbeginn 

Bitte beachten Sie zum Lieferbeginn Ziffer 2.2 der anliegenden 
Allgemeinen Vertragsbedingungen. 

 ........................................................................................  
Gewünschter Lieferbeginn 

 
 
 
 

Vertragsgegenstand 

Bad Lauterberg Energie liefert gemäß den Bestimmungen dieses 
Vertrages für die o.g. Verbrauchsstelle des Kunden Wärme zur 
Raumheizung und/oder Wassererwärmung. 

Die vom Kunden bestellte und von Bad Lauterberg Energie be-
reitzuhaltende Wärmemenge beträgt: 

maximal stündlich  …………………………………………………… kWhth 

maximal jährlich    …………………………………………………… kWhth 

Der Kunde bzw. dessen ausführende Firma (Anlagenersteller) 
hat gemäß den beigefügten Technischen Anschlussbedingungen 
den Wärmebedarf für Raumwärme und/oder Wassererwärmung 
ermittelt. Bad Lauterberg Energie ist nicht verpflichtet, die Rich-
tigkeit dieser Wärmeanschlusswerte zu überprüfen. 

Als Wärmeträger dient Heizwasser. Es bleibt Eigentum der Bad 
Lauterberg Energie und darf nicht entnommen werden. Druck, 
Vor- und Rücklauftemperatur des Heizwassers sowie die von der 
Kundenanlage einzuhaltenden technischen Bedingungen sind in 
den Technischen Anschlussbedingungen festgelegt. Die Rück-
lauftemperatur beträgt maximal 55 °C. 

Der Kunde deckt seinen Wärmebedarf für Raumheizung und 
Wassererwärmung bis zur ermittelten Höhe ausschließlich aus 
dem Verteilungsnetz der Bad Lauterberg Energie. § 3 Satz 3 
AVBFernwärmeV bleibt unberührt. 

Preise 

Der Wärmepreis für die nach diesem Vertrag zu liefernden Wär-
memengen setzt sich zusammen aus  

a. einem Jahresgrundpreis (GP)
b. einem Arbeitspreis (AP)
c. einem Verrechnungspreis (VP)

Die Preise ergeben sich aus dem beigefügten Preisblatt. 

Der Jahresgrundpreis und der Verrechnungspreis sind unabhän-
gig vom Wärmebezug vom Beginn der Vertragslaufzeit an, frü-
hestens jedoch ab Anlageninbetriebnahme, zu zahlen. 

Werden nach Vertragsschluss Steuern, Abgaben und/oder vom 
Gesetzgeber verursachte Belastungen mit Einfluss auf die Preise 
gem. Preisblatt eingeführt oder geändert, so ändert Bad Lauter-
berg Energie die Preise entsprechend. Preisänderungen auf-
grund dieser Bestimmung dürfen keinen zusätzlichen Gewinn o-
der Verlust für Bad Lauterberg Energie zur Folge haben. 

Vertragslaufzeit 

Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate (Grundlaufzeit). Sie ver-
längert sich jeweils um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag 
nicht mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf der Vertrags-
dauer in Textform gekündigt wird. 

Auftrag für die Belieferung mit Wärme 
aus dem Fernwärmenetz der Bad Lauterberg Energie GmbH 

(Bitte zurücksenden an: Bad Lauterberg Energie GmbH, Lasfelder Straße 10, 37520 Osterode am Harz) 



Sparkasse Osterode am Harz 
IBAN: DE56 2635 1015 0006 0001 11, BIC: NOLADE21HZB 
Volksbank im Harz eG 
IBAN: DE73 2689 1484 0802 0000 00, BIC: GENODEF1OHA 

Bad Lauterberg Energie GmbH 
Sitz in Bad Lauterberg im Harz 
Amtsgericht Göttingen HRB 204922 
Steuer-Nr. 35/202/04284 
USt-IdNr. DE 307437314 

Geschäftsführer: 
Dipl. oec. Konrad Aichner, LL.M. 
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Abrechnung und Abschlagszahlungen 

Die Ermittlung der zur Verrechnung kommenden Wärmemengen 
erfolgt über eine geeichte Messung nach den geltenden gesetz-
lichen und technischen Bestimmungen. 

Die Abrechnung des Verbrauchs findet grundsätzlich einmal 
jährlich statt. Die Kosten der jährlichen Abrechnung sind im Ver-
rechnungspreis enthalten. Abweichend von der jährlichen Ab-
rechnung bieten wir Ihnen an, den Verbrauch halbjährlich, vier-
teljährlich oder monatlich abzurechnen. Die Kostenpauschale für 
jede zusätzliche Abrechnung beträgt derzeit 11,14 EUR (inkl. 
Umsatzsteuer). Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einer ent-
sprechenden Zusatzvereinbarung an unseren Kundenservice. 

Bitte beachten Sie, dass ein kürzerer Abrechnungsturnus 
in Monaten mit höherem Verbrauch zu deutlich höheren 
Abschlägen bzw. Abrechnungen führt. 

Sofern der Abrechnungsturnus 1 Monat überschreitet, werden 
Abschlagszahlungen gemäß § 25 AVBFernwärmeV erhoben. Bad 
Lauterberg Energie teilt dem Kunden die Höhe der Abschlags-
zahlungen in Textform mit. 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige Bad Lauterberg Energie, Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von Bad Lauterberg Energie auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen. 

 ........................................................................................  
Name des Kontoinhabers 

 ........................................................................................  
IBAN 

 ........................................................................................  
BIC 

 ........................................................................................  
Name des Kreditinstituts 

 ................................................................................... 
       Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE98BLE00001959836 

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

Auftragserteilung 

Ich beauftrage Bad Lauterberg Energie, zu deren beigefügten 
Allgemeinen Vertragsbedingungen und zu den im Preisblatt ge-
nannten Konditionen die oben genannte Verbrauchsstelle mit 
Wärme zu beliefern. Soweit in diesem Vertrag einschließlich An-
lagen nichts anderes bestimmt ist, gelten die §§ 2 - 34 der Ver-
ordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Fernwärme (AVBFernwärmeV) in der jeweils gültigen Fassung. 
Die AVBFernwärmeV ist diesem Vertrag als Anlage beigefügt. 
Die Regelungen dieses Vertrages gehen denen der AVBFernwär-
meV vor. 

Produktinformationen 

Ich möchte auch in Zukunft über aktuelle, interessante Ange-
bote und günstige Produkte zur Strom- und Wärmelieferung so-
wie über Produkte im Bereich der Energieberatung bzw. Ener-
gieeffizienz von Bad Lauterberg Energie informiert werden. 

Bitte informieren Sie mich per  

E-Mail  Telefon. 

Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. 

Ich bin berechtigt, der Nutzung meiner Daten zum Zwecke der 
Werbung oder Marktforschung jederzeit gegenüber der Bad Lau-
terberg Energie zu widersprechen. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufrecht auszuüben, müssen Sie uns, 
Bad Lauterberg Energie GmbH, Lasfelder Straße 10, 
37520 Osterode am Harz, Tel.: 05522/503-8820, 
kundenservice@harzstrom.de, mittels einer eindeuti-
gen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Musterwiderrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie 
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zu-
sätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo-
tene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion ein-
gesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder 
Lieferungen von Wärme während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen 
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider-
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst-
leistungen entspricht.  

Anlagen 

- Preisblatt
- Allgemeine Vertragsbedingungen
- AVBFernwärmeV
- Ergänzende Bestimmungen zur AVBFernwärmeV
- Datenschutzerklärung
- Technische Anschlussbedingungen
- Datenblatt für das Fernwärmenetz
Nur bei Neuanlagen
- Zustimmung des Grundstückseigentümers
- Lageplan und Anschlussschema

…………………………………………………………………………………………….

      Datum            Unterschrift des Auftraggebers 
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1. Preise für die Wärmeversorgung

1.1 Der für die Fernwärmelieferung zu leistende Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis für die Leistungsbereitstellung (maximale 
Wärmeleistung), dem Arbeitspreis als verbrauchsabhängigem Entgelt für die gelieferte Wärmemenge sowie dem Verrechnungs-
preis für die Bereitstellung der Messeinrichtung nebst Ablesung und Abrechnung zusammen.  

1.2 Die Höhe des Grundpreises richtet sich nach der jeweils geltenden maximalen Wärmeleistung. Die Höhe des Arbeitspreises be-
stimmt sich nach der bezogenen Wärmemenge. 

1.3 Der Basisgrundpreis beträgt 17,48 EUR/kW/Jahr.  

1.4 Der Basisarbeitspreis beträgt 2,454 ct/kWh für die vom Lieferanten an den Kunden gelieferte Wärmemenge. 

1.5 Der Verrechnungspreis beträgt 61,36 EUR/Jahr. 

1.6 Grundpreis und Verrechnungspreis sind unabhängig vom Wärmebezug oder der Einstellung der Wärmelieferung wegen Nichtzah-
lung gemäß § 33 Abs. 2 AVBFernwärmeV zu zahlen. 

1.7 Die oben genannten Preise sind Nettopreise. Sie verstehen sich zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschrie-
benen Höhe. 

2. Preisanpassung

2.1 Der Grundpreis wird quartalweise jeweils mit Wirkung zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines Jahres anhand der nachste-
henden Preisgleitklausel angepasst und auf der Internetseite www.badlauterberg-energie.de veröffentlicht. 

 Preisgleitformel für den Grundpreis,: 

 GP = GP0 * [(30 % * Lohn/Lohn0) + (70 % * Investitionsgüter/Investitionsgüter0)] 

Darin bedeuten:

GP = Grundpreis 

GP0 = Basisgrundpreis, 17,48 EUR/kW/a netto 

Lohn = aktueller Lohnindexmittelwert: Wird errechnet als arithmetisches Mittel der Indexwerte des tariflichen 
Monatsverdienstes in der Energieversorgung der letzten 2 Quartale vor dem Gültigkeitszeitraum. 
Nachzulesen in: Fachserie 16 Reihe 4, 3. Verdienste und Arbeitskosten, Index der Tarifverdienste und 
Arbeitszeiten, 2 Index der tariflichen Monatsverdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleis-
tungsbereich, 2.1 Deutschland, Wirtschaftszweig Energieversorgung, veröffentlichte Indexwerte 

Lohn0 = Basislohnindex (Basisjahr 2015 = 100) 

Investitionsgüter = aktueller Indexmittelwert: wird errechnet als arithmetisches Mittel der Indexwerte der Erzeugnisse der 
Investitionsgüterproduzenten der letzten 6 Monate mit einem Monat Zeitversatz vor dem Gültigkeits-
zeitraum. 
Nachzulesen in: Fachserie 17, Reihe 2, Preise und Preisindizies für gewerbliche Produkte (Erzeuger-
preise), 1 Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), 1.1 aktuelle Ergebnisse, 
lfd. 3 Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten 

Investitionsgüter0 = Basispreis Investitionsgüterindex (Basisjahr 2015 = 100) 

2.2 Der Arbeitspreis wird quartalweise jeweils mit Wirkung zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines Jahres anhand der nachste-
henden Preisgleitklausel angepasst und auf der Internetseite www.badlauterberg-energie.de veröffentlicht. 

Preisgleitformel für den Arbeitspreis: 

AP = AP0 * [(80 % * HEL/HEL0) + 20 %] 

Darin bedeuten: 

AP 

AP0 

HEL 

= Arbeitspreis 

= Basisarbeitspreis: 2,454 ct/kWh netto 

= aktueller Preis leichtes Heizöl: Wird ermittelt aus Arithmetisches Mittel der Preise für extra leichtes 
Heizöl der letzten 6 Monate mit einem Monat Zeitversatz vor dem Gültigkeitszeitraum. fghffffffff  
Nachzulesen in: Fachserie 17, Reihe 2, Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerprei-
se), 2 Erzeugerpreise ausgewählter gewerblicher Produkte, Gruppe extra leichtes Heizöl, für den Be-
richtsort „ Rheinschiene“, frei Verbraucher bei Lieferung in TKW an Verbraucher 40-50 hl pro Auftrag 
einschließlich Verbrauchssteuer in EUR/hl, monatlich veröffentlicht

HEL0 = Basispreis leichtes Heizöl: 19,04 EUR/hl netto 

Preisblatt für Jahresverbrauchsmengen 
von 0 bis 50.000 kWh  
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Sollte das Statistische Bundesamt die nach den Preisgleitklauseln zu berücksichtigen Indizes nicht mehr veröffentlichen, ist 
Bad Lauterberg Energie berechtigt, die durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Indizes heranzuziehen, die den bis-
her angesetzten Indizes möglichst nahe kommen.  

2.3 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Wärme nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann Bad 
Lauterberg Energie hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach 
Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Rege-
lung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der 
gesetzlichen Regelung (z.B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. Mit der 
neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende Kostenentlastungen - z.B. der Wegfall einer anderen Steuer - sind anzurechnen. Ei-
ne Weitergabe kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung erfolgen. Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit 
der Rechnungsstellung informiert. 

2.4 Ziff. 2.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziff. 2.3 weitergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall 
oder einer Absenkung ist Bad Lauterberg Energie zu einer Weitergabe verpflichtet. 

2.5 Ziff. 2.3 und Ziff. 2.4 gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung von Wärme nach Vertragsschluss eine 
hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d.h. keine Bußgelder o. ä.) entfällt, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf 
die Kosten der für dieses Netzanschluss- und/oder  Versorgungsverhältnis  geschuldeten Leistungen hat.  

3. Pauschalen  

3.1 Für die nachstehenden Leistungen der Bad Lauterberg Energie werden dem Anschlussnehmer/Kunden die nachfolgend aufgeführ-
ten Pauschalen in Rechnung gestellt. 

•  für jede Zahlungserinnerung 4,00 EUR  

•  für jeden Inkassogang eines Beauftragten 36,00 EUR  

•  Einstellung der Versorgung 66,00 EUR  

•  Wiederaufnahme der Versorgung 78,54 EUR  

3.2 Dem Kunden ist im Hinblick auf die vorgenannten Pauschalen der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht oder 
wesentlich niedriger als die Pauschale entstanden ist. 

3.3 Die Pauschale für die Wiederinbetriebnahme enthält die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe. Die weite-
ren Pauschalen sind umsatzsteuerfrei. 

Die Themen Energieeinsparung und Energieeffizienz haben für uns hohe Priorität. Auf den Internetseiten www.badlauterberg-energie.de 
und www.ganz-einfach-energiesparen.de haben wir deshalb Hinweise, Kontaktinformationen und Tipps für Sie eingestellt. Weitere 
Informationen über Energiedienstleister, Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen und zu Energieaudits erhalten Sie außerdem auf der 
Internetseite der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) unter www.bfee-online.de. 

 
 

http://www.bfee-online.de/


 

 

A
V
B
_Fernw

ärm
e_03.20 

 
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Belieferung mit 
Wärme im Fernwärmegebiet der Bad Lauterberg Energie 
 
1 Voraussetzungen für die Belieferung mit Wärme 
1.1 Die Verbrauchsstelle liegt bei Lieferbeginn im wärmever-

sorgten Gebiet der Bad Lauterberger Energie. 
1.2 Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch. 
1.3 Es besteht eine wirksame Vereinbarung über den Netz-

anschluss/Netzanschlussnutzung. 
2 Vertrag, Lieferbeginn und Vertragsdauer 
2.1 Der Wärmeliefervertrag kommt zustande, sobald Bad 

Lauterberg Energie dem Kunden in einem weiteren 
Schreiben das Zustandekommen bestätigt (Auftragsbe-
stätigung) und den verbindlichen Lieferbeginn mitteilt. 

2.2 Eine Belieferung vor Ablauf der gesetzlichen Wider-
rufsfrist erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kun-
den. 

2.3 Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird 
rechnerisch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten 
vorliegen. 

2.4 Die Vertragslaufzeit von 12 Monate beginnt mit dem in 
der Auftragsbestätigung genannten Lieferbeginn. Ein 
Umzug des Kunden beendet nicht den Liefervertrag für 
die Verbrauchsstelle. Auch im Fall eines Umzuges muss 
der Vertrag gekündigt werden. Die Kündigungsfrist be-
trägt dann – auch während der Grundlaufzeit – zwei Wo-
chen. 

2.5 Die Kündigung bedarf der Textform. 
3 Haftung 
3.1 Ansprüche wegen Versorgungsstörungen richten sich 

nach § 6 AVBFernwärmeV. 
3.2 Ist der Kunde Eigentümer der mit Wärme versorgten 

Liegenschaft, ist er berechtigt, die Wärme an seine Mie-
ter/die Wohnungseigentümer weiterzuleiten. In diesen 
Fällen ist er verpflichtet, im Rahmen seiner rechtlichen 
Möglichkeiten sicherzustellen, dass die Mieter/die Woh-
nungseigentümer aus unerlaubter Handlung keine wei-
tergehenden Schadensersatzansprüche erheben können 
als sie in § 6 Abs. 1 bis 3 AVBFernwärmeV vorgesehen 
sind. Gleiches gilt, wenn der Kunde mit besonderer Zu-
stimmung der Bad Lauterberg Energie berechtigt ist, die 
gelieferte Wärme an sonstige Dritte weiterzuleiten. 

3.3 Ist der Kunde ein berechtigter Nutzer der mit Wärme 
versorgten Liegenschaft, kann er aus unerlaubter Hand-
lung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche er-
heben als sie in § 6 Abs. 1 bis 3 AVBFernwärmeV vorge-
sehen sind. 

3.4 Bei in sonstiger Weise verursachten Schäden haftet Bad 
Lauterberg Energie für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung auf die Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten und auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die 
Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die vor-
stehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 
Pflichtverletzungen durch Personen, deren Verschulden 
die Vertragspartner nach gesetzlichen Vorschriften zu 
vertreten haben. Ansprüche nach dem Produkthaftungs-
gesetz bleiben in allen Fällen unberührt. 

4 Zahlungsweise 
Die Zahlung kann alternativ durch Teilnahme am Last-
schriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) oder durch 
Überweisung erfolgen. 

5 Datenschutz 
Personenbezogene Daten werden von Bad Lauterberg 
Energie nach Maßgabe der beigefügten Datenschutzer-
klärung automatisiert gespeichert, verarbeitet und gege-
benenfalls übermittelt. 

6 Verbraucherstreitbeilegung 
Zur Beilegung von Streitigkeiten, die Verbraucherver-
träge im Bereich Wärme betreffen, ist unser Unterneh-
men zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren bei der 
Universalschlichtungsstelle des Bundes bereit (Universal- 
 
 

 
Schlichtungsstelle des Bundes,  Zentrum für Schlichtung 
e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Tel.: 
07851 / 795 79 40, Fax 07851 / 795 79 41, E-Mail: 
mail@universalschlichtungsstelle.de)  

7 Zutrittsrecht 
7.1 Der Kunde hat den mit einem Ausweis versehenen Be-

auftragten der Bad Lauterberg Energie nach angemesse-
ner Vorankündigung den Zutritt zu seinem Grundstück 
bzw. zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die 
Prüfung der technischen Einrichtungen und zur Wahr-
nehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach diesem 
Vertrag erforderlich ist (§ 16 AVBFernwärmeV). Das Zu-
trittsrecht ist hiermit ausdrücklich vereinbart. 

7.2 Wird den Beauftragten der Bad Lauterberg Energie trotz 
Vorankündigung kein Zutritt gewährt, oder hat Bad Lau-
terberg Energie im Störungsfall nicht die Möglichkeit, zu 
den technischen Einrichtungen zu gelangen, gehen die 
hieraus entstehenden Kosten zu Lasten des Kunden. Soll-
te es aus diesem Grund zum Ausfall der Wärmeversor-
gung kommen, so ist Bad Lauterberg Energie von der 
Pflicht zur Wärmelieferung befreit. 

8 Sonstiges 
8.1 Bad Lauterberg Energie ist berechtigt, ihre Rechte und 

Pflichten, auch im Einzelfall, aus diesem Vertrag auf Drit-
te zu übertragen. 

8.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen davon unberührt.  

8.3 Dieser Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen berücksichtigt die Informationspflich-
ten gemäß § 312d BGB in Verbindung mit Art. 246a § 1 
EG-BGB. 

8.4 Der vorliegende Wärmelieferungsvertrag ersetzt alle 
bisherigen Wärmelieferungsverträge. 
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 
742), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. 
Juli 2022 (BGBl. I S. 1134) geändert worden ist  
 
Eingangsformel  
Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des 
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. 
Dezember 1976 (BGBl. I S. 3317) wird mit Zustimmung 
des Bundesrates verordnet:  
§ 1 Gegenstand der Verordnung  
(1) Soweit Fernwärmeversorgungsunternehmen für den 
Anschluß an die Fernwärmeversorgung und für die Ver-
sorgung mit Fernwärme Vertragsmuster oder Vertrags-
bedingungen verwenden, die für eine Vielzahl von Ver-
trägen vorformuliert sind (allgemeine Versorgungsbe-
dingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese sind, soweit 
Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, Bestandteil 
des Versorgungsvertrages.  
(2) Die Verordnung gilt nicht für den Anschluß und die 
Versorgung von Industrieunternehmen.  
(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungs-
bedingungen abgeschlossen werden, die von den §§ 2 
bis 34 abweichen, wenn das Fernwärmeversorgungsun-
ternehmen einen Vertragsabschluß zu den allgemeinen 
Bedingungen dieser Verordnung angeboten hat und der 
Kunde mit den Abweichungen ausdrücklich einverstan-
den ist. Auf die abweichenden Bedingungen sind die §§ 
305 bis 310 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden. 
Von den Bestimmungen des § 18 Absatz 1 und § 24 Ab-
satz 1 darf nicht abgewichen werden.  
(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat seine 
allgemeinen Versorgungsbedingungen, soweit sie in die-
ser Verordnung nicht abschließend geregelt sind oder 
nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abweichen, ein-
schließlich der dazugehörenden Preisregelungen und 
Preislisten in geeigneter Weise öffentlich bekanntzuge-
ben.  
§ 1a Veröffentlichungspflichten  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat in 
leicht zugänglicher und allgemein verständlicher Form in 
jeweils aktueller Fassung seine allgemeinen Versor-
gungsbedingungen, einschließlich der dazugehörenden 
Preisregelungen, Preisanpassungsklauseln und Preis-
komponenten, sowie eindeutige Verweise auf die Quel-
len verwendeter Indizes und Preislisten barrierefrei im 
Internet zu veröffentlichen.  
(2) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat zudem 
Informationen über die Netzverluste in Megawattstun-
den pro Jahr als Differenz zwischen der Wärme-Netzein-
speisung und der nutzbaren Wärmeabgabe im Internet 
in leicht zugänglicher und allgemein verständlicher Form 
zu veröffentlichen. Die Wärmeabgabe entspricht der 
vom Kunden und vom Versorger für eigene Einrichtun-
gen entnommenen Wärme.  
§ 2 Vertragsabschluß  
(1) Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist 
er auf andere Weise zustande gekommen, so hat das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen den Vertragsab-
schluß dem Kunden unverzüglich schriftlich zu 

bestätigen. Wird die Bestätigung mit automatischen Ein-
richtungen ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. 
Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die 
allgemeinen Versorgungsbedingungen hinzuweisen.  
(2) Kommt der Vertrag dadurch zustande, daß Fern-
wärme aus dem Verteilungsnetz des Fernwärmeversor-
gungsunternehmens entnommen wird, so ist der Kunde 
verpflichtet, dies dem Unternehmen unverzüglich mitzu-
teilen. Die Versorgung erfolgt zu den für gleichartige 
Versorgungsverhältnisse geltenden Preisen.  
(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist ver-
pflichtet, jedem Neukunden bei Vertragsabschluß sowie 
den übrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag zu-
grunde liegenden allgemeinen Versorgungsbedingungen 
einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und 
Preislisten unentgeltlich auszuhändigen.  
§ 3 Anpassung der Leistung  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dem 
Kunden die Möglichkeit einzuräumen, eine Anpassung 
der vertraglich vereinbarten Wärmeleistung (Leistung) 
während der Vertragslaufzeit vorzunehmen. Die Anpas-
sung der Leistung nach Satz 1 kann einmal jährlich mit 
einer Frist von vier Wochen zum Ende eines Kalender-
monats erfolgen und bedarf keines Nachweises, sofern 
sich die Leistung nicht um mehr als 50 Prozent reduziert.  
(2) Der Kunde kann eine Anpassung der Leistung, die 
eine Reduktion um mehr als 50 Prozent im Vergleich zur 
vertraglich vereinbarten Leistung darstellt, oder eine 
Kündigung des Versorgungsvertrages mit zweimonati-
ger Frist vornehmen, sofern er die Leistung durch den 
Einsatz erneuerbarer Energien ersetzen will. Er hat zu 
belegen, dass erneuerbare Energien eingesetzt werden 
sollen.  
§ 4 Art der Versorgung  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen stellt zu 
den jeweiligen allgemeinen Versorgungsbedingungen 
Dampf, Kondensat oder Heizwasser als Wärmeträger zur 
Verfügung.  
(2) Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingun-
gen werden erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirk-
sam.  
(3) Für das Vertragsverhältnis ist der vereinbarte Wär-
meträger maßgebend. Das Fernwärmeversorgungsun-
ternehmen kann mittels eines anderen Wärmeträgers 
versorgen, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaft-
lichen oder technischen Gründen zwingend notwendig 
ist. Die Eigenschaften des Wärmeträgers insbesondere 
in bezug auf Temperatur und Druck ergeben sich aus 
den technischen Anschlußbedingungen. Sie müssen so 
beschaffen sein, daß der Wärmebedarf des Kunden in 
dem vereinbarten Umfang gedeckt werden kann. Zur 
Änderung technischer Werte ist das Unternehmen nur 
berechtigt, wenn die Wärmebedarfsdeckung des Kunden 
nicht beeinträchtigt wird oder die Versorgung aus tech-
nischen Gründen anders nicht aufrecht erhalten werden 
kann oder dies gesetzlich oder behördlich vorgeschrie-
ben wird.  
(4) Stellt der Kunde Anforderungen an die Wärmeliefe-
rung und an die Beschaffenheit des Wärmeträgers, die 
über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so 

obliegt es ihm selbst, entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen.  
§ 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei 
Versorgungsunterbrechungen  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist ver-
pflichtet, Wärme im vereinbarten Umfang jederzeit an 
der Übergabestelle zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
nicht,  
1. soweit zeitliche Beschränkungen vertraglich vorbe-

halten sind,  
2. soweit und solange das Unternehmen an der Erzeu-

gung, dem Bezug oder der Fortleitung des Wärme-
trägers durch höhere Gewalt oder sonstige Um-
stände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist.  

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit 
dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erfor-
derlich ist. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat 
jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich 
zu beheben.  
(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die 
Kunden bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtig-
ten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeig-
neter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrich-
tigung entfällt, wenn die Unterrichtung  
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist 

und das Unternehmen dies nicht zu vertreten hat o-
der  

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbre-
chungen verzögern würde.  

§ 6 Haftung bei Versorgungsstörungen  
(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der 
Fernwärmeversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten 
in der Belieferung erleidet, haftet das ihn beliefernde 
Fernwärmeversorgungsunternehmen aus Vertrag oder 
unerlaubter Handlung im Falle  
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Ge-

sundheit des Kunden, es sei denn, daß der Schaden 
von dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrläs-
sig verursacht worden ist,  

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, daß der 
Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfül-
lungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden 
ist,  

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, daß dieser 
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit 
des Inhabers des Unternehmens oder eines vertre-
tungsberechtigten Organs oder Gesellschafters ver-
ursacht worden ist.  

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist 
nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen 
anzuwenden.  
(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzu-
wenden, die diese gegen ein drittes Fernwärmeversor-
gungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist 
verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen über die mit 

der Schadensverursachung durch ein drittes Unterneh-
men zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft 
zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zu-
mutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes er-
forderlich ist.  
(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.  
(4) Ist der Kunde berechtigt, die gelieferte Wärme an 
einen Dritten weiterzuleiten, und erleidet dieser durch 
Unterbrechung der Fernwärmeversorgung oder durch 
Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, 
so haftet das Fernwärmeversorgungsunternehmen dem 
Dritten gegenüber in demselben Umfange wie dem Kun-
den aus dem Versorgungsvertrag.  
(5) Leitet der Kunde die gelieferte Wärme an einen Drit-
ten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Mög-
lichkeiten sicherzustellen, daß dieser aus unerlaubter 
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprü-
che erheben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vor-
gesehen sind. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
hat den Kunden hierauf bei Abschluß des Vertrages be-
sonders hinzuweisen.  
(6) Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn 
beliefernden Fernwärmeversorgungsunternehmen oder, 
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unterneh-
men mitzuteilen. Leitet der Kunde die gelieferte Wärme 
an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung 
auch dem Dritten aufzuerlegen.  

§ 7 (weggefallen)  
§ 8 Grundstücksbenutzung  
(1) Kunden und Anschlußnehmer, die Grundstücksei-
gentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen Versor-
gung das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- 
und Fortleitung von Fernwärme über ihre im gleichen 
Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke und in ihren 
Gebäuden, ferner das Anbringen sonstiger Verteilungs-
anlagen und von Zubehör sowie erforderliche Schutz-
maßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht be-
trifft nur Grundstücke, die an die Fernwärmeversorgung 
angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftli-
chem Zusammenhang mit der Fernwärmeversorgung ei-
nes angeschlossenen Grundstücks genutzt werden oder 
für die die Möglichkeit der Fernwärmeversorgung sonst 
wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inan-
spruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als 
notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.  
(2) Der Kunde oder Anschlußnehmer ist rechtzeitig über 
Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 
von Grundstück und Gebäude zu benachrichtigen.  
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der 
Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen 
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen aus-
schließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.  
(4) Wird der Fernwärmebezug eingestellt, so hat der 
Grundstückseigentümer die Entfernung der Einrichtun-
gen zu gestatten oder sie auf Verlangen des Unter-neh-
mens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei 
denn, daß ihm dies nicht zugemutet werden kann.  
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(5) Kunden und Anschlußnehmer, die nicht Grundstück-
seigentümer sind, haben auf Verlangen des Fernwärme-
versorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers zur Benutzung des zu ver-
sorgenden Grundstücks und Gebäudes im Sinne der Ab-
sätze 1 und 4 beizubringen.  
(6) Hat der Kunde oder Anschlußnehmer zur Sicherung 
der dem Fernwärmeversorgungsunternehmen nach Ab-
satz 1 einzuräumenden Rechte vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung die Eintragung einer Dienstbarkeit bewilligt, 
so bleibt die der Bewilligung zugrunde liegende Verein-
barung unberührt.  
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für öffentliche Ver-
kehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, 
die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen 
Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.  
§ 9 Baukostenzuschüsse  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berech-
tigt, von den Anschlußnehmern einen angemessenen 
Baukostenzuschuß zur teilweisen Abdeckung der bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für 
die Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen Ver-
sorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen, 
soweit sie sich ausschließlich dem Versorgungsbereich 
zuordnen lassen, in dem der Anschluß erfolgt. Baukos-
tenzuschüsse dürfen höchstens 70 vom Hundert dieser 
Kosten abdecken.  
(2) Der von den Anschlußnehmern als Baukostenzu-
schuß zu übernehmende Kostenanteil bemißt sich nach 
dem Verhältnis, in dem die an seinem Hausanschluß vor-
zuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen 
steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich er-
stellten Verteilungsanlagen oder auf Grund der Verstär-
kung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durch-
mischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist 
Rechnung zu tragen.  
(3) Ein weiterer Baukostenzuschuß darf nur dann ver-
langt werden, wenn der Anschlußnehmer seine Leis-
tungsanforderung wesentlich erhöht. Er ist nach Absatz 
2 zu bemessen.  
(4) Wird ein Anschluß an eine Verteilungsanlage herge-
stellt, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung errichtet 
worden oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt 
begonnen worden ist, und ist der Anschluß ohne Ver-
stärkung der Anlage möglich, so kann das Fernwärme-
versorgungsunternehmen abweichend von den Absät-
zen 1 und 2 einen Baukostenzuschuß nach Maßgabe der 
für die Anlage bisher verwendeten Berechnungsmaß-
stäbe verlangen.  
(5) Der Baukostenzuschuß und die in § 10 Abs. 5 gere-
gelten Hausanschlußkosten sind getrennt zu errechnen 
und dem Anschlußnehmer aufgegliedert auszuweisen.  
§ 10 Hausanschluß  
(1) Der Hausanschluß besteht aus der Verbindung des 
Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage. Er beginnt an-
der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit 
der Übergabestelle, es sei denn, daß eine abweichende 
Vereinbarung getroffen ist.  
(2) Die Herstellung des Hausanschlusses soll auf einem 
Vordruck beantragt werden.  

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren 
Änderung werden nach Anhörung des Anschlußnehmers 
und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom 
Fernwärmeversorgungsunternehmen bestimmt.  
(4) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens und stehen in 
dessen Eigentum, es sei denn, daß eine abweichende 
Vereinbarung getroffen ist. Sie werden ausschließlich 
von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, 
abgetrennt und beseitigt, müssen zugänglich und vor 
Beschädigungen geschützt sein. Soweit das Versor-
gungsunternehmen die Erstellung des Hausanschlusses 
oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht selbst 
sondern durch Nachunternehmer durchführen läßt, sind 
Wünsche des Anschlußnehmers bei der Auswahl der 
Nachunternehmer zu berücksichtigen. Der Anschlußneh-
mer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere 
Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf 
keine Einwirkungen auf den Hausanschluß vornehmen 
oder vornehmen lassen.  
(5) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berech-
tigt, vom Anschlußnehmer die Erstattung der bei wirt-
schaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für 
1. die Erstellung des Hausanschlusses, 2. die Verände-
rungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung 
oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus an-
deren Gründen von ihm veranlaßt werden, zu verlangen. 
Die Kosten können pauschal berechnet werden. § 18 
Abs. 5 Satz 1 bleibt unberührt.  
(6) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung 
des Hausanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird 
der Hausanschluß dadurch teilweise zum Bestandteil des 
Verteilungsnetzes, so hat das Fernwärmeversorgungs-
unternehmen die Kosten neu aufzuteilen und dem An-
schlußnehmer den etwa zuviel gezahlten Betrag zu er-
statten.  
(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbeson-
dere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige 
Störungen sind dem Fernwärmeversorgungsunterneh-
men unverzüglich mitzuteilen.  
(8) Kunden und Anschlußnehmer, die nicht Grundstück-
seigentümer sind, haben auf Verlangen des Fernwärme-
versorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers zur Herstellung des Haus-
anschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen 
Verpflichtungen beizubringen.  
§ 11 Übergabestation  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann ver-
langen, daß der Anschlußnehmer unentgeltlich einen ge-
eigneten Raum oder Platz zur Unterbringung von Meß-, 
Regel- und Absperreinrichtungen, Umformern und wei-
teren technischen Einrichtungen zur Verfügung stellt, 
soweit diese zu seiner Versorgung erforderlich sind. Das 
Unternehmen darf die Einrichtungen auch für andere 
Zwecke benutzen, soweit dies für den Anschlußnehmer 
zumutbar ist.  
(2) § 8 Abs. 3 und 4 sowie § 10 Abs. 8 gelten entspre-
chend.  
§ 12 Kundenanlage  
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, 
Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter dem 

Hausanschluß, mit Ausnahme der Meß- und Regelein-
richtungen des Fernwärmeversorgungsunternehmens, 
ist der Anschlußnehmer verantwortlich. Hat er die An-
lage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder 
sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem 
verantwortlich.  
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften 
dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder be-
hördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten 
Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und 
unterhalten werden. Das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu 
überwachen.  
(3) Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen be-
finden, können plombiert werden. Ebenso können Anla-
genteile, die zur Kundenanlage gehören, unter Plomben-
verschluß genommen werden, um eine einwandfreie 
Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Aus-
stattung der Anlage ist nach den Angaben des Fernwär-
meversorgungsunternehmens zu veranlassen.  
(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet wer-
den, die entsprechend den anerkannten Regeln der 
Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer amtlich an-
erkannten Prüfstelle bekundet, daß diese Voraussetzun-
gen erfüllt sind.  
§ 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen oder des-
sen Beauftragte schließen die Anlage an das Verteilungs-
netz an und setzen sie in Betrieb.  
(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Fernwär-
meversorgungsunternehmen zu beantragen. Dabei ist 
das Anmeldeverfahren des Unternehmens einzuhalten.  
(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann für 
die Inbetriebsetzung vom Kunden Kostenerstattung ver-
langen; die Kosten können pauschal berechnet werden.  
§ 14 Überprüfung der Kundenanlage  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berech-
tigt, die Kundenanlage vor und nach ihrer Inbetriebset-
zung zu überprüfen. Es hat den Kunden auf erkannte Si-
cherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann de-
ren Beseitigung verlangen.  
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit 
gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, 
so ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen berech-
tigt, den Anschluß oder die Versorgung zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib oder Leben ist es hierzu verpflichtet.  
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung 
der Anlage sowie durch deren Anschluß an das Vertei-
lungsnetz übernimmt das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen keine Haftung für die Mängelfreiheit derAnlage. 
Dies gilt nicht, wenn es bei einer Überprüfung Mängel 
festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben dar-
stellen.  
§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kun-
denanlage und Verbrauchseinrichtungen, Mittei-
lungspflichten  
(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu be-
treiben, daß Störungen anderer Kunden und störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Fernwärme-

versorgungsunternehmens oder Dritter ausgeschlossen 
sind.  
(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die 
Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind 
dem Fernwärmeversorgungsunternehmen mitzuteilen, 
soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen än-
dern oder sich die vorzuhaltende Leistung erhöht. Nä-
here Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann 
das Unternehmen regeln.  
§ 16 Zutrittsrecht  
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem 
mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Fern-
wärmeversorgungsunternehmens den Zutritt zu seinen 
Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der 
technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger 
Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, insbeson-
dere zur Ablesung, oder zur Ermittlung preislicher Be-
messungsgrundlagen erforderlich und vereinbart ist.  
§ 17 Technische Anschlußbedingungen  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berech-
tigt, weitere technische Anforderungen an den Hausan-
schluß und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der 
Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der siche-
ren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im 
Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes und 
der Erzeugungsanlagen notwendig ist. Diese Anforde-
rungen dürfen den anerkannten Regeln der Technik 
nicht widersprechen. Der Anschluß bestimmter Ver-
brauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustim-
mung des Versorgungsunternehmens abhängig gemacht 
werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, 
wenn der Anschluß eine sichere und störungsfreie Ver-
sorgung gefährden würde.  
(2) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die 
weiteren technischen Anforderungen der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann sie beanstan-
den, wenn sie mit Inhalt und Zweck dieser Verordnung 
nicht zu vereinbaren sind.  

§ 18 Messung  
(1) Für die Messung der gelieferten Wärmemenge (Wär-
memessung) ist § 3 der Fernwärme- oder Fernkälte-
Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung 
vom 28. September 2021 (BGBl. I S. 4591) in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden. Anstelle der Wär-
memessung ist auch die Messung der Wassermenge 
ausreichend (Ersatzverfahren), wenn die Einrichtungen 
zur Messung der Wassermenge vor dem 30. September 
1989 installiert worden sind. Der anteilige Wärmever-
brauch mehrerer Kunden kann mit Einrichtungen zur 
Verteilung von Heizkosten (Hilfsverfahren) bestimmt 
werden, wenn die gelieferte Wärmemenge wie folgt fest-
gestellt wird:  
1. an einem Hausanschluss, von dem aus mehrere Kun-

den versorgt werden, oder  
2. an einer sonstigen verbrauchsnah gelegenen Stelle 

für einzelne Gebäudegruppen, die vor dem 1. April 
1980 an das Verteilungsnetz angeschlossen worden 
sind.  

Das Unternehmen bestimmt das jeweils anzuwendende 
Verfahren; dabei ist es berechtigt, dieses während der 
Vertragslaufzeit zu ändern.  
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(2) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dafür 
Sorge zu tragen, daß eine einwandfreie Anwendung der 
in Absatz 1 genannten Verfahren gewährleistet ist. Es 
bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort von 
Meß- und Regeleinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, 
Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Entfer-
nung der Meß- und Regeleinrichtungen Aufgabe des Un-
ternehmens. Es hat den Kunden und den Anschlußneh-
mer anzuhören und deren berechtigte Interessen zu 
wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden 
oder des Hauseigentümers Meß- oder Regeleinrichtun-
gen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer 
einwandfreien Messung oder Regelung möglich ist.  
(3) Die Kosten für die Meßeinrichtungen hat das Fern-
wärmeversorgungsunternehmen zu tragen; die Zuläs-
sigkeit von Verrechnungspreisen bleibt unberührt. Die 
im Falle des Absatzes 2 Satz 5 entstehenden Kosten hat 
der Kunde oder der Hauseigentümer zu tragen.  
(4) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die 
Beschädigung von Meß- und Regeleinrichtungen, soweit 
ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Be-
schädigungen und Störungen dieser Einrichtungen dem 
Fernwärmeversorgungsunternehmen unverzüglich mit-
zuteilen.  
(5) Bei der Abrechnung der Lieferung von Fernwärme 
und Fernwarmwasser sind die Bestimmungen der Ver-
ordnung über Heizkostenabrechnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. April 1984 (BGBl. I S. 592), 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Januar 
1989 (BGBl. I S. 109), zu beachten.  
§ 19 Nachprüfung von Meßeinrichtungen  
(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Meß-
einrichtungen verlangen. Bei Meßeinrichtungen, die den 
eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen, kann 
er die Nachprüfung durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 
3 des Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt der 
Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Fernwär-
meversorgungsunternehmen, so hat er dieses vor An-
tragstellung zu benachrichtigen.  
(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur 
Last, falls eine nicht unerhebliche Ungenauigkeit festge-
stellt wird, sonst dem Kunden. Bei Meßeinrichtungen, 
die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müs-
sen, ist die Ungenauigkeit dann nicht unerheblich, wenn 
sie die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschrei-
tet.  
§ 20 Ablesung  
(1) Die Meßeinrichtungen werden vom Beauftragten des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens möglichst in glei-
chen Zeitabständen oder auf Verlangen des Unterneh-
mens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat dafür 
Sorge zu tragen, daß die Meßeinrichtungen leicht zu-
gänglich sind.  
(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die 
Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung be-
treten kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf 
der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tat-
sächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksich-
tigen.  
 

§ 21 Berechnungsfehler  
(1) Ergibt eine Prüfung der Meßeinrichtungen eine nicht 
unerhebliche Ungenauigkeit oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist 
der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten 
oder nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Meßeinrichtung 
nicht an, so ermittelt das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen den Verbrauch für die Zeit seit der letzten feh-
lerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des 
ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vor-
jährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.  
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststel-
lung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum be-
schränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in 
diesem Fall ist der Anspruch auf längstens zwei Jahre 
beschränkt.  
§ 22 Verwendung der Wärme  
(1) Die Wärme wird nur für die eigenen Zwecke des Kun-
den und seiner Mieter zur Verfügung gestellt. Die Wei-
terleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zu-
stimmung des Fernwärmeversorgungsunternehmens 
zulässig. Diese muß erteilt werden, wenn dem Interesse 
an der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungs-
wirtschaftliche Gründe entgegenstehen.  
(2) Dampf, Kondensat oder Heizwasser dürfen den An-
lagen, soweit nichts anderes vereinbart ist, nicht ent-
nommen werden. Sie dürfen weder verändert noch ver-
unreinigt werden.  
§ 23 Vertragsstrafe  
(1) Entnimmt der Kunde Wärme unter Umgehung, Be-
einflussung oder vor Anbringung der Meßeinrichtungen 
oder nach Einstellung der Versorgung, so ist das Fern-
wärmeversorgungsunternehmen berechtigt, eine Ver-
tragsstrafe zu verlangen. Diese bemißt sich nach der 
Dauer der unbefugten Entnahme und darf das Zweifache 
des für diese Zeit bei höchstmöglichem Wärmever-
brauch zu zahlenden Entgelts nicht übersteigen.  
(2) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme nicht fest-
zustellen, so kann die Vertragsstrafe über einen festge-
stellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr erhoben 
werden.  
§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln  
(1) Die Abrechnung des Energieverbrauchs und die Be-
reitstellung von Abrechnungsinformationen einschließ-
lich Verbrauchsinformationen erfolgt nach den §§ 4 und 
5 der Fernwärme- oder Fernkälte-Verbrauchserfas-
sungs- und -Abrechnungsverordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung.  
(2) (weggefallen)  
(3) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes 
die Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche 
Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für 
die jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Erfah-
rungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entspre-
chendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes.  

(4) Preisänderungsklauseln dürfen nur so ausgestaltet 
sein, daß sie sowohl die Kostenentwicklung bei Erzeu-
gung und Bereitstellung der Fernwärme durch das Un-
ternehmen als auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem 
Wärmemarkt angemessen berücksichtigen. Sie müssen 
die maßgeblichen Berechnungsfaktoren vollständig und 
in allgemein verständlicher Form ausweisen. Bei Anwen-
dung der Preisänderungsklauseln ist der prozentuale An-
teil des die Brennstoffkosten abdeckenden Preisfaktors 
an der jeweiligen Preisänderung gesondert auszuweisen. 
Eine Änderung einer Preisänderungsklausel darf nicht 
einseitig durch öffentliche Bekanntgabe erfolgen.  
(5) Hat ein Energieversorgungsunternehmen gegenüber 
einem Fernwärmeversorgungsunternehmen nach § 24 
Absatz 1 oder Absatz 4 des Energiesicherungsgesetzes 
vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1054) geändert worden ist, den Preis für die Lieferung 
von Gas zur Erzeugung von Fernwärme erhöht, so sind 
dieses Fernwärmeversorgungsunternehmen sowie ein 
Fernwärmeversorgungsunternehmen, das seinerseits 
Wärme von einem solchen Fernwärmeversorgungsun-
ternehmen geliefert bekommt, berechtigt, ein in einem 
Wärmeliefervertrag vereinbartes und insoweit einschlä-
giges Preisanpassungsrecht frühestens zwei Wochen 
nach der Gaspreiserhöhung auszuüben, auch wenn in 
dem Wärmeliefervertrag ein längerer Zeitraum für die 
Anpassung des Preises für die Wärmelieferung an die 
Änderung der durch die Gaspreiserhöhung gestiegenen 
Bezugskosten vereinbart wurde. Die Ausübung des 
Preisanpassungsrechts ist dem Kunden in Textform mit-
zuteilen und mit einer Begründung zu versehen. Die 
Preisanpassung wird frühestens zwei Wochen nachdem 
Tag, der auf den Tag des Zugangs der mit der Begrün-
dung versehenen Mitteilung folgt, wirksam. Übt das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen ein vertraglich 
vereinbartes Preisanpassungsrecht gegenüber dem 
Kunden nach Maßgabe des Satzes 1 aus, hat der Kunde 
das Recht, den Wärmeliefervertrag außerordentlich mit 
Wirkung spätestens zum Ende des ersten Jahres nach 
Wirksamwerden der Preisänderung zu kündigen. Die 
Kündigung ist dabei binnen vier Wochen nach Wirksam-
werden der Preisänderung in Textform gegenüber dem 
Fernwärmeversorgungsunternehmen unter Angabe des 
gewählten Wirksamkeitszeitpunkts zu erklären. In der 
Preisanpassungsmitteilung nach Satz 2 ist auf das Kün-
digungsrecht nach Satz 3 und auf das Überprüfungs-
recht nach Absatz 6 Satz 1 hinzuweisen.  
(6) Bis zur Aufhebung der Feststellung nach § 24 Absatz 
1 Satz 1 des Energiesicherungsgesetzes durch die Bun-
desnetzagentur hat der Kunde des Fernwärmeversor-
gungsunternehmens, das ein vertraglich vereinbartes 
Preisanpassungsrecht gegenüber dem Kunden nach 
Maßgabe des Absatzes 5 Satz 1 ausgeübt hat, das Recht, 
alle zwei Monate ab Wirksamwerden einer solchen Preis-
anpassung die Überprüfung und gegebenenfalls unver-
zügliche Preissenkung auf ein angemessenes Niveau zu 
verlangen. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
hat dem Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
das Ergebnis der Überprüfung und eine etwaige Preisän-
derung mitzuteilen und zu begründen. Dabei sind für die 
Angemessenheit des Preises beim Fernwärmeversor-
gungsunternehmen seit der Preisanpassung nach Absatz 
5 Satz 1 eingetretene Kostensenkungen und das Recht 

des Fernwärmeversorgungsunternehmens, nach § 24 
Absatz 4 des Energiesicherungsgesetzes vom Energie-
versorgungsunternehmen eine Anpassung des Gasprei-
ses zu verlangen, zu berücksichtigen. Erfolgt auf ein 
Verlangen des Kunden nach Satz 1 keine Preissenkung, 
hat der Kunde das Recht, den Wärmeliefervertrag ohne 
Einhaltung einer Frist außerordentlich mit Wirkung spä-
testens zum Ende des ersten Jahres nach Zugang der 
Mitteilung nach Satz 2 zu kündigen. Die Kündigung ist 
dabei binnen vier Wochen nach Zugang der Mitteilung 
nach Satz 2 in Textform gegenüber dem Fernwärmever-
sorgungsunternehmen unter Angabe des gewählten 
Wirksamkeitszeitpunkts zu erklären. In der Mitteilung 
nach Satz 2 ist auf das Kündigungsrecht nach Satz 4 
hinzuweisen.  
(7) Nach der Aufhebung der Feststellung nach § 24 Ab-
satz 1 Satz 1 des Energiesicherungsgesetzes durch die 
Bundesnetzagentur ist Absatz 6 entsprechend anzuwen-
den mit der Maßgabe, dass sechs Wochen nach Aufhe-
bung der Feststellung nach § 24 Absatz 1 Satz 1 des 
Energiesicherungsgesetzes das Fernwärmeversorgungs-
unternehmen verpflichtet ist, den Kunden über die Auf-
hebung der Feststellung zu unterrichten und den Preis 
auf ein angemessenes Niveau abzusenken. Wird ein hö-
herer Preis vorgesehen als der Preis, der vor der Aus-
übung eines vertraglich vereinbarten Preisanpassungs-
rechts nach Maßgabe des Absatzes 5 Satz 1 galt, muss 
das Fernwärmeversorgungsunternehmen dem Kunden 
die Angemessenheit dieses höheren Preises nachvoll-
ziehbar darlegen.  
§ 25 Abschlagszahlungen  
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerech-
net, so kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Fern-
wärme sowie für deren Bereitstellung und Messung Ab-
schlagszahlung verlangen. Die Abschlagszahlung auf das 
verbrauchsabhängige Entgelt ist entsprechend dem Ver-
brauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum anteilig zu 
berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so 
bemißt sich die Abschlagszahlung nach dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht 
der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich ge-
ringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen.  
(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preis-
änderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem 
Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend ange-
paßt werden.  

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, daß zu hohe Ab-
schlagszahlungen verlangt wurden, so ist der überstei-
gende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber 
mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. 
Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu-
viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.  
§ 26 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge  
Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen ver-
ständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen Be-
rechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein ver-
ständlicher Form auszuweisen.  
§ 27 Zahlung, Verzug  
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom 
Fernwärmeversorgungsunternehmen angegebenen 
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Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung fällig.  
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Fernwär-
meversorgungsunternehmen, wenn es erneut zur Zah-
lung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftrag-
ten einziehen läßt, die dadurch entstandenen Kosten 
auch pauschal berechnen.  
§ 28 Vorauszahlungen  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berech-
tigt, für den Wärmeverbrauch eines Abrechnungszeit-
raums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Um-
ständen des Einzelfalles zu besorgen ist, daß der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt.  
(2) Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheb-
lich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksich-
tigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über 
mehrere Monate und erhebt das Fernwärmeversor-
gungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die 
Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlan-
gen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungs-
erteilung zu verrechnen.  
(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen auch für die Er-
stellung oder Veränderung des Hausanschlusses Voraus-
zahlung verlangen.  
§ 29 Sicherheitsleistung  
(1) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszah-
lung nicht in der Lage, so kann das Fernwärmeversor-
gungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheits-
leistung verlangen.  
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.  
(3) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und 
kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht un-
verzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das Fernwär-
meversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt 
machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzu-
weisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren 
gehen zu Lasten des Kunden oder Anschlußnehmers.  
(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraus-
setzungen weggefallen sind.  
§ 30 Zahlungsverweigerung  
Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnun-
gen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zah-
lungsverweigerung nur,  
1. soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offen-

sichtliche Fehler vorliegen, und  
2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsver-

weigerung innerhalb von zwei Jahren nach Zugang 
der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberech-
nung geltend gemacht wird.  

 
 
 

§ 31 Aufrechnung  
Gegen Ansprüche des Fernwärmeversorgungsunterneh-
mens kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.  
§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündi-
gung  
(1) Die Laufzeit von Versorgungsverträgen beträgt 
höchstens zehn Jahre. Wird der Vertrag nicht von einer 
der beiden Seiten mit einer Frist von neun Monaten vor 
Ablauf der Vertragsdauer gekündigt, so gilt eine Verlän-
gerung um jeweils weitere fünf Jahre als stillschweigend 
vereinbart.  
(2) Ist der Mieter der mit Wärme zu versorgenden 
Räume Vertragspartner, so kann er aus Anlaß der Been-
digung des Mietverhältnisses den Versorgungsvertrag 
jederzeit mit zweimonatiger Frist kündigen.  
(3) Tritt anstelle des bisherigen Kunden ein anderer 
Kunde in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben-
den Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht 
der Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunterneh-
mens. Der Wechsel des Kunden ist dem Unternehmen 
unverzüglich mitzuteilen. Das Unternehmen ist berech-
tigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund mit 
zweiwöchiger Frist auf das Ende des der Mitteilung fol-
genden Monats zu kündigen.  
(4) Ist der Kunde Eigentümer der mit Wärme zu versor-
genden Räume, so ist er bei der Veräußerung verpflich-
tet, das Fernwärmeversorgungsunternehmen unverzüg-
lich zu unterrichten. Erfolgt die Veräußerung während 
der ausdrücklich vereinbarten Vertragsdauer, so ist der 
Kunde verpflichtet, dem Erwerber den Eintritt in den 
Versorgungsvertrag aufzuerlegen. Entsprechen-des gilt, 
wenn der Kunde Erbbauberechtigter, Nießbraucher oder 
Inhaber ähnlicher Rechte ist.  
(5) Tritt anstelle des bisherigen Fernwärmeversorgungs-
unternehmens ein anderes Unternehmen in die sich aus 
dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflich-
ten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des 
Kunden. Der Wechsel des Fernwärmeversorgungsunter-
nehmens ist öffentlich bekanntzugeben. Der Kunde ist 
berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund 
mit zweiwöchiger Frist auf das Ende des der Bekannt-
gabe folgenden Monats zu kündigen.  
(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.  
§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündi-
gung  
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berech-
tigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der 
Kunde den allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwi-
derhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um  
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Per-

sonen oder Anlagen abzuwenden,  
2. den Verbrauch von Fernwärme unter Umgehung, Be-

einflussung oder vor Anbringung der Meßeinrichtun-
gen zu verhindern oder  

3. zu gewährleisten, daß Störungen anderer Kunden o-
der störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Unternehmens oder Dritter ausgeschlossen sind.  

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 

Mahnung, ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde dar-
legt, daß die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen, und hinreichende 
Aussicht besteht, daß der Kunde seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Ver-
sorgung androhen.  
(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die 
Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald 
die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der 
Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme 
der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal 
berechnet werden.  
(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist in den 
Fällen des Absatzes 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis 
fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 1 und 3 
jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstellung 
der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen 
zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wo-
chen vorher angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend.  
§ 34 Gerichtsstand  
(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, die nicht zu den in 
§ 4 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten Gewerbetrei-
benden gehören, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist am 
Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens.  
(2) Das gleiche gilt,  
1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand 

im Inland hat oder  
2. wenn der Kunde nach Vertragsschluß seinen Wohn-

sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Gel-
tungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist.  

§ 35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Fern-
wärme  
(1) Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis 
öffentlich-rechtlich regeln, sind den Bestimmungen die-
ser Verordnung entsprechend zu gestalten; unberührt 
bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrens so-
wie gemeinderechtliche Vorschriften zur Regelung des 
Abgabenrechts.  
(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende 
Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öf-
fentlich-rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 
anzupassen.  
§ 36 Berlin-Klausel  
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überlei-
tungsgesetzes in Verbindung mit § 29 des Gesetzes zur 
Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen auch im Land Berlin.  
§ 37 Inkrafttreten  
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 
1980 in Kraft.  

(2) Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, 
die vor dem 1. April 1980 zustande gekommen sind, un-
mittelbar. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist 
verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise hierüber zu 
unterrichten. § 32 Absatz 1 in der Fassung vom 12. No-
vember 2010 ist auch auf bestehende Versorgungsver-
träge anzuwenden, die vor dem 1. April 1980 geschlos-
sen wurden. Vor dem 1. April 1980 geschlossene Ver-
sorgungsverträge, deren vereinbarte Laufzeit am 12. 
November 2010 noch nicht beendet ist, bleiben wirk-
sam. Sie können ab dem 12. November 2010 mit einer 
Frist von neun Monaten gekündigt werden, solange sich 
der Vertrag nicht nach § 32 Absatz 1 Satz 2 verlängert 
hat.  
(3) (weggefallen)  
(4) (weggefallen)  
Schlußformel  
Der Bundesminister f Wirtschaft  
Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel V Sach-
gebiet D Abschnitt III (BGBl. II 1990, 889, 1008) - Maß-
gaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr) - 
Abschnitt III Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet mit folgenden Maßgaben in 
Kraft: ...  
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 
742), geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 19. 
Januar 1989 (BGBl. I S. 109), mit folgenden Maßgaben:  
a) Für am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts be-

stehende Versorgungsverträge sind die Fernwärme-
versorgungsunternehmen von der Verpflichtung 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 bis zum 30. Juni 1992 befreit.  

b) Abweichend von § 10 Abs. 4 bleibt das am Tage des 
Wirksamwerdens des Beitritts bestehende Eigentum 
eines Kunden an einem Hausanschluß, den er auf ei-
gene Kosten errichtet oder erweitert hat, bestehen, 
solange er das Eigentum nicht auf das Fernwärme-
versorgungsunternehmen überträgt.  

c) Die §§ 18 bis 21 finden keine Anwendung, so weit 
bei Kunden am Tage des Wirksamwerdens des Bei-
tritts keine Meßeinrichtungen für die verbrauchte 
Wärmemenge vorhanden sind. Meßeinrichtungen 
sind nachträglich einzubauen, es sei denn, daß dies 
auch unter Berücksichtigung des Ziels der rationellen 
und sparsamen Wärmeverwendung wirtschaftlich 
nicht vertretbar ist.  

d) Für die am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts 
bestehenden Verträge finden die §§ 45 und 47 der 
Energieverordnung der Deutschen Demokratischen 
Republik (EnVO) vom 1. Juni 1988 (GBl. I Nr. 10 
S.89), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
25. Juli 1990 zur Änderung der Energieverordnung 
(GBl. I Nr. 46 S. 812), sowie der dazu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen bis zum 30. Juni 1992 
weiter Anwendung, soweit nicht durch Vertrag ab-
weichende Regelungen vereinbart werden, bei denen 
die Vorschriften dieser Verordnung einzuhalten sind.  
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Ergänzende Bestimmungen der Bad Lauterberg Energie 
GmbH zur AVBFernwärmeV  

 
1 Voraussetzung der Fernwärmeversorgung  
1.1 Die Belieferung mit Fernwärme setzt den Anschluss der im 

Netzanschluss-/ Fernwärmeversorgungsvertrag benannten 
Anschlussstelle/Abnahmestelle an das Fernwärmenetz, die 
Inbetriebsetzung der Kundenanlage und die Begleichung 
sämtlicher offener Forderungen des Fernwärmeversor-
gungsunternehmens (nachfolgend: FVU) in Bezug auf 
Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten und Kosten für 
die Inbetriebsetzung der Kundenanlage voraus.  

1.2 Sofern Anschlussnehmer/Kunde eine Gemeinschaft von 
Wohnungseigentümern im Sinne des Wohnungseigentü-
mergesetzes ist, haften die Wohnungseigentümer als Ge-
samtschuldner.  

2 Baukostenzuschüsse  
2.1 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzu-

schuss (BKZ), wenn der Anschlussnehmer seine Leis-
tungsanforderung (maximale Wärmeleistung/Anschluss-
wert) wesentlich erhöht. Wesentlichkeit ist dann anzu-
nehmen, wenn der weitere BKZ in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem Aufwand der Erhebung steht.  

2.2 Als angemessener BKZ zu den auf den Anschlussnehmern 
entfallenden Kosten für die Erstellung oder Verstärkung 
von der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanla-
gen gilt ein Anteil von 70 % dieser Kosten.  

3 Hausanschlusskosten  
Der Anschlussnehmer erstattet dem FVU die bei wirt-
schaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für eine 
Änderung des Hausanschlusses, die durch eine Änderung 
oder Erweiterung seiner Kundenanlage erforderlich oder 
aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer/Kunden ver-
anlasst werden. Als Änderung gilt auch die Stilllegung der 
Kundenanlage.  

4 Inbetriebsetzung und Betrieb der Kundenanlage  
4.1 Jede erstmalige und erneute Inbetriebsetzung der Kun-

denanlage setzt die vollständige Bezahlung der Hausan-
schlusskosten und des Baukostenzuschusses voraus.  

4.2 Für die erneute Inbetriebsetzung der Kundenanlage wer-
den die im Preisblatt geregelten Pauschalen erhoben. Die 
erneute Inbetriebsetzung gilt als Wiederaufnahme der 
Versorgung.  

4.3 Mitteilungen nach § 15 Abs. 2 AVBFernwärmeV haben 
mindestens sechs Wochen vor der begehrten Erweiterung 
und Änderung der Kundenanlage sowie der Verwendung 
zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen schriftlich an das 
FVU zu erfolgen, sofern sich dadurch die vertraglich vor-
zuhaltende Leistung erhöht.  

4.4 Das FVU ist berechtigt, die Heizwasserdurchflussmenge 
durch entsprechende technische Einrichtungen auf die 
vereinbarte bestellte Heizwasserdurchflussmenge (Volu-
menstrom m³/h) zu begrenzen.  

4.5 Weitere technische Anforderungen für den Betrieb des 
Hausanschlusses und der Kundenanlage sind in den Tech-
nischen Anschlussbedingungen (TAB) des FVU festgelegt.  

5 Umfang der maximalen Wärmeleistung  
5.1 Die maximale Wärmeleistung (Anschlusswert) ist vom 

Kunden/Anschlussnehmer bzw. von einer vom Kun-
den/Anschlussnehmer beauftragten Fachfirma gemäß den 
Festlegungen der Technischen Anschlussbedingungen zu 
ermitteln.  

5.2 Eine Verpflichtung des FVU zur Reduzierung der maxima-
len Wärmeleistung, etwa aufgrund von wärmetechnischen 
Sanierungen, besteht nicht. Rechte des Kunden nach § 3 
Satz 3 AVBFernwärmeV bleiben unberührt.  

5.3 Kommt der Wärmeversorgungsvertrag durch die Entnah-
me von Fernwärme zustande (§ 2 Abs. 2 AVBFernwär-
meV), gilt der in den vorangegangenen 12 Monaten an 
dieser Abnahmestellte gemessene höchste Bezugswert als 
vereinbarte maximale Wärmeleistung. Besteht ein solcher 
Bezugswert nicht, so ist dieser nach der durchschnittli-
chen maximalen Wärmeleistung vergleichbarer Kunden 
anzusetzen.  

5.4 Bei Überschreitung der vereinbarten maximalen Wärme-
leistung gilt der mittels geeichter Messeinrichtung ausge-
lesene Höchstwert (höchste Inanspruchnahme im Liefer-
jahr) als neue vereinbarte maximale Wärmeleistung für 
die folgenden Lieferjahre des vertraglich vereinbarten Lie-
ferzeitraums.  

6 Duldungspflichten/Zutrittsrecht  
6.1 Mitarbeiter des FVU dürfen das nach § 8 AVBFernwärmeV 

duldungspflichtige Grundstück zur Durchführung von not-
wendigen Kontroll-, Unterhaltungs- und Reparaturmaß-
nahmen unentgeltlich betreten.  

6.2 Der Kunde/Anschlussnehmer gestattet dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des FVU Zutritt zu sei-
nen Räumen und zu den in §§ 10 und 11 AVBFernwärmeV 
genannten Einrichtungen, soweit dies für die Prüfung der 
technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger 
Rechte und Pflichten nach der AVBFernwärmeV oder zur 
Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich 
und dem Kunden zumutbar ist. Dieses Zutrittsrecht ist mit 
Abschluss des Fernwärmeversorgungsvertrages ausdrück-
lich vereinbart.  

6.3 Die wiederholte Verweigerung des berechtigten Zutritts-
rechts ist eine Zuwiderhandlung im Sinne des § 33 Abs. 2 
AVBFernwärmeV.  

7 Messung/Abrechnung/Zahlungsbestimmungen  
7.1 Zur Messung der vom Kunden bezogenen Fernwärme wird 

eine im Eigentum des FVU stehende geeichte Messeinrich-
tung in unmittelbarer Nähe der Übergabestelle installiert. 
Der FVU behält sich vor, die Zählerstände mittels einer 
Einrichtung zur Fernabfrage festzustellen.  

7.2 Als Liefer- und Abrechnungszeitraum für die Wärmever-
sorgung gilt der Zeitraum zwischen den jährlichen Able-
seterminen, sofern einzelvertraglich keine ausdrückliche 
abweichende Regelung getroffen worden ist.  

7.3 Für alle übrigen Abnahmestellen ist ein monatlicher Ab-
schlag nach Maßgaben des § 25 AVBFernwärmeV zu zah-
len. Die Abschlagshöhe wird dem Kunden rechtzeitig mit-
geteilt. Zum Ende jedes Lieferjahres wird von dem FVU 
eine Schlussrechnung erstellt.  

7.4 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach 
Zugang der Rechnung, Abschläge jeweils bis zum letzten 
Werktag des laufenden Monats fällig und ohne Abzug zu 
zahlen.  

8 Einstellung und Wiederaufnahme der Versor-
gung/Stilllegung  

8.1 Ist eine Wiederaufnahme der Versorgung infolge festge-
stellter Mängel an der Kundenanlage oder sonstiger vom 
Kunden zu vertretenden Gründen nicht möglich, werden 
dem Kunden die entstandenen Kosten für jeden Sonder-
gang für die Wiederaufnahme der Versorgung mit einer 
Kostenpauschale entsprechend der im Preisblatt geregel-
ten Pauschale berechnet.  

8.2 Wird die Anschlussstelle stillgelegt, hat der Anschluss-
nehmer dem FVU die Kosten aus und im Zusammenhang 
mit der Stilllegung der Anschlussstelle und der Demontage 
der Mess- und Zähleinrichtungen zu erstatten.  

9 Haftung  
9.1 Die Haftung für Schäden, die ein Kunde und/oder An-

schlussnehmer durch Unterbrechung der Fernwärmever-
sorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung 
erleidet, richtet sich nach § 6 AVBFernwärmeV.  

9.2 In den von § 6 AVBFernwärmeV nicht geregelten Haf-
tungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursach-
te Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurde; dies gilt nicht bei  
a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, 
b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-

pflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. 
Kardinalpflichten).  
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9.3 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche auf anderen Umständen als Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den 
Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des jewei-
ligen Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung 
vorausgesehen  

9.4 hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die er 
kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 
Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher Er-
füllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb des 
Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Le-
bens-, Körper- oder Gesundheitsschäden.  

9.5 Die Ersatzpflicht nach dem Haftpflichtgesetz wegen Sach-
schäden ist gegenüber einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts, einem öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen oder einem Kaufmann ausgeschlossen.  

9.6 Die geschädigte Partei hat der anderen Partei einen Scha-
den unverzüglich mitzuteilen  

10 Mitteilungspflichten  
Kunden/Anschlussnehmer haben Schäden an der Kunden-
anlage, durch die Heizwasserverluste eintreten und/oder 
durch die die Qualität des Heizmediums verändert wird, 
dem FVU unverzüglich mitzuteilen und beseitigen zu las-
sen.  

11 Vertragslaufzeit/Lieferbeginn/Eigentümerwechsel  
11.1 Soweit keine Vereinbarung zum Lieferbeginn getroffen 

wird, ist Lieferbeginn der Zeitpunkt der erstmaligen Ent-
nahme von Fernwärme oder der erneuten Entnahme von 
Fernwärme nach Beendigung eines Fernwärmeversor-
gungsvertrages.  

11.2 Soweit keine Vereinbarung zur Vertragslaufzeit getroffen 
wird, beträgt die Vertragslaufzeit - insbesondere im Falle 
des § 2 Abs. 2 AVBFernwärmeV - 1 Jahr. Der Vertrag ver-
längert sich, wenn keine Vereinbarung zur Vertragslaufzeit 
getroffen wurde, jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er 
nicht von dem Kunden mit einer Frist von drei Monaten 
bzw. von dem FVU mit einer Frist von drei Monaten vor 
Ablauf der Laufzeit gekündigt wird. Die Kündigung bedarf 
der Schriftform.  

11.3 Spätestens zu dem im Fernwärmeversorgungsvertrag 
vereinbarten Lieferbeginn enden alle früheren Verträge 
des Kunden und deren Nachträge über die Lieferung von 
Wärme an die vertraglich vereinbarte Abnahmestelle.  

11.4 Der Anschlussnehmer/Kunde ist verpflichtet, dem FVU 
jede Änderung der Eigentumsverhältnisse an dem ver-
sorgten sowie angeschlossenen Objekt unverzüglich mit-
zuteilen. Der Anschlussnehmer/Kun-de genügt seiner Ver-
pflichtung nach § 32 Abs. 5 Sätze 2 und 3 AVBFernwär-
meV, wenn er eine schriftliche Eintrittserklärung des neu-
en Grundstückseigentümers in den bestehenden Netzan-
schlussvertrag/Fernwärmeversorgungsvertrag nachweist.  

12 Datenschutz  
Personenbezogene Daten werden vom FVU nach Maßgabe 
der beigefügten Datenschutzerklärung automatisiert ge-
speichert, verarbeitet und gegebenenfalls übermittelt. 

13 Störungsdienst  
Der 24-Stunden-Dienst-Fernwärme des FVU ist unter der 
Rufnummer 05522/503-0 zu erreichen.  

14 Schlussbestimmungen / Inkrafttreten  
14.1 Kommt es zu einer Aufhebung der gesamten AVBFern-

wärmeV, ohne dass eine entsprechende Nachfolgerege-
lung in Kraft tritt, gilt die jeweils letzte Fassung der AVB-
FernwärmeV als wesentlicher Vertragsbestandteil verein-
bart.  

14.2 Das FVU ist berechtigt, die Allgemeinen Versorgungsbe-
dingungen im Sinne des § 1 Abs. 4 AVBFernwärmeV durch 
öffentliche Bekanntgabe zu ändern. Dies erfolgt durch 
Veröffentlichung in der ortsüblichen bekannten Presse. 
Änderungen der Allgemeinen Versorgungsbedingungen im 
Sinne des § 1 Abs. 4 AVBFernwärmeV werden erst nach 
öffentlicher Bekanntgabe wirksam. 
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Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das umfasst fol-
gende Kategorien personenbezogener Daten: Stammdaten (z. 
B. Name, Vorname, Anschrift), Vertragsdaten (z. B. Vertrags-
kontonummer, Zählernummer), Abrechnungsdaten und Bank-
daten sowie vergleichbare Daten. 
1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten ist Bad Lauterberg Energie GmbH, Lasfelder 
Str. 10, 37520 Osterode am Harz. Sie erreichen unseren 
Datenschutzbeauftragten unter datenschutzteam185@s-
con.de, S-CON GmbH & Co. KG, Podbielskistr. 386, 30659 
Hannover. 

2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten 

2.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbah-
nung und -abwicklung (Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) 
DSGVO) 
Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, 
-durchführung und Abrechnung Ihres Vertrages erforder-
lich. 

2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung   
(Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO) 
Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke ein-
geholt haben, ist die Verarbeitung auf dieser Basis recht-
mäßig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungs-
erklärungen, die Sie uns vor der Geltung der DSGVO am 
25. Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der Einwilligung 
erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit 
der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 

2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse   
(Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO) 
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wah-
rung unserer berechtigten Interessen  
Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
auch, um 

• Ihnen Produktinformationen über Energie-, Wasser- 
und Wärmeprodukte (z. B. Energieerzeugung, -be-
lieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität und 
sonstige energienahe Leistungen und Services) zu-
kommen zu lassen. 

• Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von 
Services und Produkten durchzuführen, um Ihnen 
eine kundenindividuelle Ansprache mit maßgeschnei-
derten Angeboten und Produkten anbieten zu kön-
nen. 

• Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. 
von Markt- und Meinungsforschungsinstituten durch-
führen zu lassen. Dadurch verschaffen wir uns einen 
Überblick über Transparenz und Qualität unserer 
Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation und 
können diese im Sinne unserer Kunden ausrichten 
bzw. gestalten. 

• in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunf-
teien (z. B. Schufa, Creditreform) zur Ermittlung von 
Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, ins-
besondere bei Vorliegen der Voraussetzungen des  
§ 31 BDSG. 

• rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Ver-
teidigung bei rechtlichen Streitigkeiten.  

• Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z. B. 
Stromdiebstahl). 

• Adressermittlungen durchzuführen (z. B. bei Umzü-
gen). 

• Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu ver-
wenden. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 
 
 
 

 
 

2.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
(Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. c) DSGVO) 
Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen 
Verpflichtungen (z. B. Messstellenbetriebsgesetz, Steuer-
gesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verarbeitung Ihrer 
Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen. 

3. (Kategorien von) Empfängern/Weitergabe perso-
nenbezogener Daten 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stel-
len Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der oben 
genannten Zwecke brauchen (s. 2. Zweck und Rechts-
grundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). 
Das gilt auch für von uns eingesetzte Dienstleister und Er-
füllungsgehilfen. Personenbezogene Daten werden von uns 
an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die vorgenannten 
Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.  
Empfänger personenbezogener Daten können sein: Druck-
dienstleister, Callcenter, Analysespezialisten, Auskunf-
teien, Inkassounternehmen, Messstellen- und Netzbetrei-
ber.  
Wir behalten uns vor, im Rahmen dieses Vertragsverhält-
nisses erhobene personenbezogene Daten über die Bean-
tragung, die Durchführung und Beendigung dieser Ge-
schäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes 
Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA 
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden zu über-
mitteln. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Arti-
kel 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) und Artikel 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. 
f) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Übermitt-
lungen auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. 
f) DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung be-
rechtigter Interessen von uns oder Dritten erforderlich ist 
und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbe-
zogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch 
mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfun-
gen von Kunden (§§ 505a und 506 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches).  
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwen-
det sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um 
ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum 
und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern 
zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen 
Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Be-
urteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu 
geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA 
können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 
DSGVO entnommen oder online unter www.schufa.de/ 
datenschutz eingesehen werden. 

4. Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbe-
zogener Daten 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. 
Zwecke (s. 2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbei-
tung personenbezogener Daten). Ihre Daten werden erst-
mals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein 
Dritter uns diese mitteilen, verarbeitet. Wir löschen Ihre 
personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis 
mit Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche 
erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungs-
gründe für die Speicherung bestehen. Dabei handelt es sich 
unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem Han-
delsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Das 
bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre 
nach Vertragsende, Ihre personenbezogenen Daten lö-
schen. 
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5. Betroffenenrechte/Ihre Rechte 
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie 
sich gerne unter datenschutzteam185@s-con.de, S-CON 
GmbH & Co. KG, Podbielskistr. 386, 30659 Hannover, wen-
den. Das umfasst das Recht auf Auskunft nach Art. 15 
DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, 
das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das 
Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO sowie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Dar-
über hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zustän-
dige Aufsichtsbehörde zu wenden. 

5.1 Widerspruchsrecht 
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung un-
serer berechtigten Interessen (siehe 2.3 Datenverarbei-
tung aus berechtigtem Interesse) vornehmen, haben Sie 
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-
geben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung Wi-
derspruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht, Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken ein-
zulegen. 

 

5.2 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden 
(siehe 2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung) 

6. Bereitstellung personenbezogener Daten 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie dieje-
nigen personenbezogenen Daten (s. Kategorien personen-
bezogener Daten) bereitstellen, die für die Aufnahme und 
Durchführung der Geschäftsbeziehung und die Erfüllung 
der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich 
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet 
sind. Ohne diese Daten können wir den Vertrag nicht ab-
schließen. 

7. Automatisierte Entscheidungsfindung 
Zur Durchführung dieses Vertrages findet eine automati-
sierte Entscheidungsfindung in Form der Auswertung Ihres 
Zahlungsverhaltens statt. Es werden anhand Ihres Zah-
lungsverhaltens Bonitätspunkte vergeben, die Anzahl die-
ser entscheidet automatisiert darüber, ob Sie bei Zahlungs-
verzug direkt eine Mahnung inklusive Mahnkosten erhalten 
oder lediglich eine Zahlungserinnerung. 

8. Datenquellen 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rah-
men unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden er-
halten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die 
wir aus öffentlich zugänglichen Quellen z. B. aus Schuld-
nerverzeichnissen, Grundbüchern, Handels- und Vereinsre-
gistern, der Presse und dem Internet zulässigerweise ge-
winnen dürfen. Außerdem nutzen wir personenbezogene 
Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb 
unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Auskunfteien er-
halten. 
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Technische Anschlussbedingungen (TAB Heizwasser) 
 
1. Geltungsbereich 
1.1 Diese technischen Anschlussbedingungen (TAB Heiz-

wasser) gelten für den Anschluss und den Betrieb von 
Anlagen, die an die heizwasserbetriebenen Fernwärme-
versorgungsnetze der Bad Lauterberg Energie GmbH, 
im folgenden Fernwärmeversorgungsunternehmen 
(FVU) genannt, angeschlossen sind oder angeschlossen 
werden. Sie sind Bestandteile der Allgemeinen Bedin-
gungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFern-
wärmeV) und des zwischen dem Kunden und Bad Lau-
terberg Energie abgeschlossenen Versorgungsvertra-
ges. Diesem Versorgungsvertrag liegt die „Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Fernwärme“ vom 20. Juni 1980 (BGBl. Teil I, S. 742 ff) 
zugrunde. 

1.2 Sie gelten vom 01. Juli 2019 an. 
1.3 Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden TAB treten am 

gleichen Tag außer Kraft. 
1.4 Das FVU kann eine ausreichende Wärmeversorgung nur 

gewährleisten, wenn die wärmetechnischen Anlagen auf 
der Grundlage dieser TAB erstellt und betrieben wer-
den. Der Kunde ist deshalb verpflichtet, seine Anlagen 
entsprechend zu errichten, zu betreiben und zu warten. 
Insbesondere ist bei allen Reparaturen und Änderungen 
die jeweils letzte Fassung der TAB zu beachten. 

1.5 Anlagen, die den TAB, den gesetzlichen oder behördli-
chen Bestimmungen nicht entsprechen und der allge-
meinen Betriebssicherheit nicht genügen, werden von 
dem FVU bis zur Behebung der Mängel von der Versor-
gung ausgeschlossen. Fehler oder Funktionsstörungen 
an bestehenden Heizungsanlagen werden durch den 
Anschluss an das Fernwärmenetz nicht behoben. 

1.6 Für die Ausführung der Kundenanlage sind die beige-
fügten Schaltbilder und Datenblätter maßgebend. 

1.7 Zweifel über Auslegung und Anwendung der TAB sind 
vor Beginn der Arbeiten an den Kundenanlagen durch 
Rückfrage beim FVU zu klären. 

1.8 Das FVU gibt für die einzelnen Versorgungsgebiete 
spezifische Arbeits- und Datenblätter heraus, die zu be-
achten und einzuhalten sind. 

1.9 Die in dieser TAB aufgeführten DIN-Normen sind in 
ihrer jeweils gültigen und veröffentlichten Fassung an-
zuwenden. 

2. Anschluss an die Fernwärmeversorgung 
2.1 Der Kunde ist verpflichtet, seine ausführende Firma 

(Anlagenersteller) zu veranlassen, Rücksprache mit 
dem FVU zu nehmen, entsprechend den jeweils gülti-
gen TAB zu arbeiten und diese vollinhaltlich zu beach-
ten. Das gleiche gilt auch bei Reparaturen, Ergänzun-
gen und Veränderungen an der Anlage oder an Anla-
genteilen. 

2.2 Die Inbetriebnahme der Kundenanlagen darf nur in 
Anwesenheit eines Beauftragten des FVU, des Anlagen-
erstellers und des Bauherrn erfolgen. Verplombungen, 
auch an den Hauptabsperrorganen, dürfen nur von ei-
nem Beauftragten des FVU entfernt werden. 

2.3 Die DIN 4747 „Fernwärmeanlagen, Sicherheitstechni-
sche Ausrüstung von Hausstationen zum Anschluss an 
Heizwasser-Fernwärmenetze“ ist in vollem Umfang zu 
beachten. 

3. Raumwärmebedarf von Gebäuden 
Die Berechnung erfolgt nach DIN 4701. In besonderen 
Fällen, z.B. Altbauten, kann ggf. ein Ersatzverfahren 
angewandt werden.  

4. Wärmebedarf für Wassererwärmung 
Der Wärmebedarf für die Wassererwärmung ermittelt 
sich nach DIN 4708. 

5. Wärmebedarf für lufttechnische Anlagen 
Die Berechnung der lufttechnischen Anlagen erfolgt 
nach DIN 1946. 
 

 
6. Änderung des Fernwärmebedarfs 
6.1 Wenn sich der Wärmebedarf während der Vertragslauf-

zeit durch Nutzung regenerativer Energiequellen oder 
durch zusätzliche Wärmedämm-Maßnahmen ändert, so 
sind auch die Anlagenteile den veränderten Verhältnis-
sen unter Beachtung von § 3 AVBFernwärmeV anzu-
passen. 

6.2 Das FVU wird jeweils prüfen, inwieweit der vertragliche 
Anschlusswert durch Messungen zu ermitteln ist. 

6.3 Dem FVU sind Veränderungen wie 
• Nutzung der Gebäude 
• Nutzung der Anlagen 
• Erweiterung der Anlagen 
• Stilllegung oder Teilstilllegung der Anlagen, die 

Einfluss haben auf 
• Den vertraglich festgelegten Anschlusswert 
• Den daraus resultierenden Volumenstrom 
• Die exakte Messung und Steuerung der Fern-

wärmelieferung 
so frühzeitig mitzuteilen, dass bis zum Zeitpunkt der 
Veränderung die technischen und vertraglichen Voraus-
setzungen ordnungsgemäß geschaffen werden können. 

7. Wärmeträger 
Die Kundenanlage ist so zu erstellen und zu betreiben, 
dass bei den im Datenblatt genannten Werten Schäden 
an den Anlagen des Kunden nicht auftreten können. 

8. Anforderungen an den Stationsraum 
8.1 Der Stationsraum und die technischen Einrichtungen 

sollten jederzeit ohne Schwierigkeiten für Mitarbeiter 
des FVU und dessen Beauftragte zugänglich sein. 

8.2 Der Raum soll nicht neben oder unter Schlafräumen 
und sonstigen gegen Geräusche zu schützenden Räu-
men angeordnet werden. 

8.3 Die einschlägigen Vorschriften über Wärme- und 
Schalldämmung sind einzuhalten. Insbesondere ist da-
rauf zu achten, dass die Primär-Fernwärmeleitungen 
nach Heizungsanlagenverordnung hundertprozentig ge-
dämmt werden. 

9. Hauszentrale 
9.1 Direkter Anschluss 

Der direkte Anschluss an das Fernwärmenetz ist grund-
sätzlich nicht zulässig.  

9.2 Zusätzliche Temperatur-Sicherungsanlage 
Liegt die Netzvorlauftemperatur über der zulässigen 
Temperatur für die Hausanlage gemäß Datenblatt, ist 
eine Begrenzung durch einen bauteilgeprüften Sicher-
heitstemperaturwächter erforderlich. Bei Stromausfall 
muss das Stellglied selbstständig schließen. 

9.3 Begrenzung der Rücklauftemperatur 
Die Kundenanlage ist so auszuführen, dass die maxi-
male Rücklauftemperatur von 55 °C nicht überschritten 
wird. Bei Heizungsanlagen (Heizflächen und Rohrleitun-
gen), die vor dem 01.07.89 erstellt wurden, darf die 
maximale Rücklauftemperatur 60°C nicht überschrei-
ten. 

9.4 Wärmetauscher 
Die Auslegung der Heizflächen muss entsprechend der 
maximalen Wärmeleistung gemäß Datenblatt bei den 
vereinbarten Heizwassertemperaturen im Primär- 
(Fernwärmenetz) und Sekundärnetz (Hausanlage) er-
folgen. Die Grädigkeit sollte 5 K nicht überschreiten. 
Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Kupfer sind zuläs-
sig; andere Materialien nur mit Zustimmung des FVU. 

10. Hausanlage 
10.1 Verteilungssystem 

Das Verteilungssystem ist als Zweileiter-Netz auszufüh-
ren. Einrohrsysteme sind nicht zugelassen. Der Volu-
menstrom der einzelnen Heizkörper muss voreinstellbar 
sein. 
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10.2 Heizflächen 

Die Heizflächen sind so zu bemessen und zu regeln, 
dass die Rücklauftemperatur des Heizwassers die Werte 
gemäß Datenblatt nicht übersteigt. 

10.3 Dezentrale Temperaturregelung der Hausanlage 
Bei Verwendung von Thermostatventilen (Raumluft-
thermostatventile, Rücklauftemperaturbegrenzer) sind 
Durchfluss und Druckdifferenz zu begrenzen. Über-
strömeinrichtungen vom Vorlauf in den Rücklauf sind 
nicht zulässig. Direkte Verbindungen zwischen Vor- und 
Rücklauf sind nicht zulässig. 

11. Materialauswahl für Primär-Rohrleitungen und   
–dichtungen 

11.1 Rohrleitungen 
Für Leitungen, die vom Fernheizwasser durchflossen 
werden, sind nahtlose oder geschweißte Stahlrohre zu 
verwenden. Nahtloses Stahlrohr nach DIN 2448, USt 37 
nach DIN 1629 und Werkzeugnis nach KIN 
50049/3.1.b. geschweißtes Rohr nach DIN 2458, USt 
37 nach DIN 1626 und Werkzeugnis nach KIN 
50049/3.1.b. Andere Rohrmaterialien, wie z.B. Kupfer, 
dürfen nur in Abstimmung mit dem FVU verwendet 
werden. 

11.2 Dichtungen 
Die zur Verwendung kommenden Dichtungen müssen 
für die Betriebsbedingungen bezüglich Druck, Tempera-
tur und Wasserqualität geeignet sein. Es wird beson-
ders auf die Alkalibeständigkeit hingewiesen, z.B. sind 
reine Hanfdichtungen nicht zugelassen. Flanschverbin-
dungen sind mit Flanschdichtungen nach DIN 2690 
auszuführen. Vor der Inbetriebnahme ist die Druckfes-
tigkeit und –dichtheit dem FVU vom Fachunternehmen 
zu bescheinigen. Die Kaltwasser-Druckprobe besteht 
aus dem 1,3-fachen zulässigen Betriebsdruck und ist 
über eine Dauer von mindestens 5 Stunden zu halten. 

11.3 Armaturen 
Konisch dichtende Verbindungen sind nicht zulässig. Es 
sind Nenndruckstufen entsprechend DIN 2401 gemäß 
den Betriebsbedingungen einzuhalten. Automatische 
Entlüfter sind unzulässig. Entlüftungsleitungen müssen 
senkrecht nach unten geführt werden. Der Einbau von 
Gummikompensatoren ist nicht zulässig. Werkstoffe bis 
PN 16 Grauguss, ab DN 50 Sphäroguss, Stahlguss und 
Rotguss. 

12. Systeme der Wassererwärmung 
Zum Schutz der Trinkwasserversorgung wird in DIN 
1988 gefordert, dass das Eindringen fremder Stoffe – 
hier Wasser aus den Fernheizleitungen – in das Trink-
wasser ausgeschlossen ist. Der DIN 1988 entsprechend 
müssen daher Neuanlagen zur Brauchwasserbereitung 
auf der Sekundärseite des Wärmetauschers ange-
schlossen werden. 
Folgende Wassererwärmungssysteme sind möglich: 

12.1 Beim indirekten Anschluss der statischen Heizung kann 
die Wasserbereitung auf der Sekundärseite des Wärme-
tauschers abgegriffen werden. 

12.2 Beim Speicherladesystem wird über einen Zwischen-
wärmetauscher das Brauchwasser erwärmt. 

12.3 Bei Bestandsanalgen mit direktem Anschluss des 
Warmwasserbereiters muss mit einem Tertiärwärme-
tauscher oder einer Tertiärheizschlange das Fernwär-
meheizwasser vom Brauchwasser getrennt werden. 

13. Material der Heizflächen und Warmwasserberei-
ter  
Heizflächen aus Kupfer können nur dann verwendet 
werden, wenn die nachgeschaltete Anlage ausschließ-
lich aus Kupfer besteht. Besteht die nachgeschaltete 
Anlage aus verzinktem Stahlrohr, sollten nur Heizflä-
chen aus Edelstahl eingesetzt werden. 
 
 
 
 

 
14. Temperatur-Regelung für Wassererwärmungsan-

lagen 
Die Temperatur des Warmwassers im Wassererwärmer 
soll 55°C nicht überschreiten. Begrenzungseinrichtun-
gen für Zapftemperatur, Rücklauftemperatur und 
Durchsatz können vom FVU plombiert werden. Die zu-
sätzliche Absicherung der max. Zapftemperatur bei di-
rektem Anschluss ist durch einen Sicherheitstempera-
turbegrenzer gemäß DIN 4753 vorzunehmen. 

15. Zähler und Regler 
15.1 Volumenzählereinrichtungen der Wärmemengenzähler 

dürfen nur in den waagerecht verlegten Rücklauf der 
Fernwärmeleitung eingebaut werden. Der Einbau muss 
unmittelbar nach den Absperrorganen der Hausan-
schlussleitung erfolgen. 

15.2 Die Temperaturmesspunkte müssen mit dem FVU 
abgestimmt werden. 

15.3 Mengen- und Differenzdruckregler als Kombinations-
ventile müssen in jede Hausstation eingebaut werden. 
Ausnahmen sind reine Brauchwassererwärmungsanla-
gen. Hier reicht ein Mengenregler. 

16. Vom Kunden einzureichende Unterlagen   
(gemäß AVBFernwärmeV §§ 10 und 13) 

16.1 Vor Installationsbeginn der Kundenanlage ist eine durch 
das beauftragte Installationsunternehmen auszufüllen-
de Anmeldung einer Fernwärmeinstallation mit Schalt-
schema (2-fache Ausführung) der Hausstation einzu-
reichen. Aus dem Schaltschema müssen Fabrikat, Typ, 
Nennweite, Druckstufe und KVS-Wert der Regelventile 
sowie Leistungsangaben der Wärmetauscher hervorge-
hen. Ggf. kann ein Schaltschema des FVU mit den ent-
sprechenden Daten versehen werden. Die Installation 
der Hausstation darf erst erfolgen, nachdem die einge-
reichten Zeichnungen und Unterlagen vom FVU mit ei-
nem Sichtvermerk versehen sind. 

16.2 Der Antrag auf Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
gem. AVBFernwärmeV, § 13, Abs. 2, ist rechtzeitig 
durch einen Installateur einzureichen.  

16.3 Außerdem sind einzureichen: 
• Lageplan mit Hausgrundriss im Maßstab 

1:1000 oder 1:500 
• Kellergrundriss möglichst im Maßstab 1:100. 
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Stand 04/2019 
 
Rechtliche Grundlage ist die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVB FernwärmeV) und TAB 
Heizwasser. 
 
Die AVBFernwärmeV und TAB Heizwasser finden Sie auf unserer Homepage:  
https://www.badlauterberg-energie.de/de/Privatkunden/Fernwaerme 
 
Die nachstehenden Technischen Daten für das o.g. Fernwärmenetz der Bad Lauterberg Energiesind Mindestwerte für die Festigkeitsbe-
rechnung aller mit Fernwärme beaufschlagten Anlagenteile. 
 
Primärnetz : 
 
Festigkeitsgemäße Auslegung: 
 

• Nenndruck   PN 16 
• zul. Betriebsüberdruck  6 bar 
• zul. Betriebstemperatur  110 °C 

 
Leistungsmäßige Auslegung und Fahrweise: 
 

• Vorlauftemperatur  75 – 90 °C (Gleitend, Witterungsgeführt) 
• Rücklauftemperatur  55 °C max. 
• Temperaturspreizung mindestens 30 K 
• Ruhedruck  4,6 bar bezogen auf 288 m N.N. 
• Differenzdruck  250 – 500 mbar 

 
Anschlussart:    Indirekt mit Wärmetauscher, bevorzugt Kompaktstationen 
    bis zu einer Leistung von 1.000 KW Leistung. 
 
Fernheizwasserbeschaffenheit:  vollständig demineralisiert und mit Korrosionsschutz  

(Inhibitor-Verhinderer) 
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Kunden- und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben gemäß § 8 Abs. 5 AVBFernwärmeV auf Verlangen des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Benutzung des zu versorgenden 
Grundstücks und Gebäudes im Sinne des § 8 Abs. 1 und § 8 Abs. 4 AVBFernwärmeV beizubringen. Der Erbbauberechtigte ist hierbei 
dem Grundstückseigentümer gleichgestellt. 

§ 8 Abs. 1 AVBFernwärmeV bestimmt:
„Kunden und Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen 
und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Fernwärme über ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grund-
stücke und in ihren Gebäuden, ferner das Anbringen sonstiger Verteilungsanlagen und von Zubehör sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Fernwärmeversorgung ange-
schlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Fernwärmeversorgung eines angeschlossenen 
Grundstücks genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Fernwärmeversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie ent-
fällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten 
würde.“ 

§ 8 Abs. 4 AVBFernwärmeV bestimmt:
„Wird der Fernwärmebezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder 
sie auf Verlangen des Unternehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet wer-
den kann.“ 

Dies vorausgeschickt, stimmt der 

Eigentümer 

 Grundstückseigentümer          Erbbauberechtigter 

 ........................................................................................  
Name, Vorname 

 ........................................................................................  
Straße und Hausnummer 

 ........................................................................................  
Postleitzahl und Ort 

 ........................................................................................  
Telefon (für eventuelle Rückfragen) 

für folgende 

Anschlussstelle 

 ........................................................................................  
Straße und Hausnummer 

 ........................................................................................  
Postleitzahl und Ort 

 ........................................................................................  
Gemarkung 

 ........................................................................................  
Flurstück und Flurnummer 

zu Gunsten des  

Anschlussnutzer 

  Herr  Frau  Firma 

 ........................................................................................  
Name, Vorname 

 ........................................................................................  
Straße und Hausnummer 

 ........................................................................................  
Postleitzahl und Ort 

 ........................................................................................  
Telefon (für eventuelle Rückfragen) 

der Benutzung oben bezeichneter Anschlussstelle und des zu 
versorgenden Grundstücks und Gebäudes gemäß den Rege-
lungen in § 8 Absätze 1 und 4 AVBFernwärmeV durch die Bad 
Lauterberg Energie GmbH, Lasfelder Str. 10, 37520 Ostero-
de am Harz zu. 

…………………………………………………………………………………………….

      Datum            Unterschrift des Eigentümers 

Zustimmungserklärung des Grundstückeigentümers 
nach § 8 Abs. 5 AVBFernwärmeV 
 (Einzureichen bei Neuanlagen) 
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	Gewünschter Lieferbeginn
	Bad Lauterberg Energie liefert gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages für die o.g. Verbrauchsstelle des Kunden Wärme zur Raumheizung und/oder Wassererwärmung.
	Die vom Kunden bestellte und von Bad Lauterberg Energie bereitzuhaltende Wärmemenge beträgt:
	maximal jährlich    …………………………………………………… kWhth
	Der Kunde bzw. dessen ausführende Firma (Anlagenersteller) hat gemäß den beigefügten Technischen Anschlussbedingungen den Wärmebedarf für Raumwärme und/oder Wassererwärmung ermittelt. Bad Lauterberg Energie ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit dies...
	Als Wärmeträger dient Heizwasser. Es bleibt Eigentum der Bad Lauterberg Energie und darf nicht entnommen werden. Druck, Vor- und Rücklauftemperatur des Heizwassers sowie die von der Kundenanlage einzuhaltenden technischen Bedingungen sind in den Techn...
	Der Kunde deckt seinen Wärmebedarf für Raumheizung und Wassererwärmung bis zur ermittelten Höhe ausschließlich aus dem Verteilungsnetz der Bad Lauterberg Energie. § 3 Satz 3  AVBFernwärmeV bleibt unberührt.
	Der Wärmepreis für die nach diesem Vertrag zu liefernden Wärmemengen setzt sich zusammen aus
	a. einem Jahresgrundpreis (GP)
	b. einem Arbeitspreis (AP)
	c. einem Verrechnungspreis (VP)
	Die Preise ergeben sich aus dem beigefügten Preisblatt.
	Der Jahresgrundpreis und der Verrechnungspreis sind unabhängig vom Wärmebezug vom Beginn der Vertragslaufzeit an, frühestens jedoch ab Anlageninbetriebnahme, zu zahlen.
	Werden nach Vertragsschluss Steuern, Abgaben und/oder vom Gesetzgeber verursachte Belastungen mit Einfluss auf die Preise gem. Preisblatt eingeführt oder geändert, so ändert Bad Lauterberg Energie die Preise entsprechend. Preisänderungen aufgrund dies...
	Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate (Grundlaufzeit). Sie verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer in Textform gekündigt wird.
	Ich ermächtige Bad Lauterberg Energie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Bad Lauterberg Energie auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
	Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
	Name des Kontoinhabers
	Name des Kreditinstituts
	Datum                Unterschrift des Kontoinhabers
	Gläubiger-Identifikationsnummer: DE98BLE00001959836
	Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
	BLE Datenschutzerklaerung 03.05.2023.pdf
	Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenhe...
	4. Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener Daten
	Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke (s. 2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). Ihre Daten werden erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, vera...
	5. Betroffenenrechte/Ihre Rechte
	Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne unter datenschutzteam185@s-con.de, S-CON GmbH & Co. KG, Podbielskistr. 386, 30659 Hannover, wenden. Das umfasst das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nac...
	5.1 Widerspruchsrecht
	Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (siehe 2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse) vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht, gegen d...
	5.2 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung
	Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe 2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung)
	6. Bereitstellung personenbezogener Daten
	Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten (s. Kategorien personenbezogener Daten) bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertragliche...
	7. Automatisierte Entscheidungsfindung
	Zur Durchführung dieses Vertrages findet eine automatisierte Entscheidungsfindung in Form der Auswertung Ihres Zahlungsverhaltens statt. Es werden anhand Ihres Zahlungsverhaltens Bonitätspunkte vergeben, die Anzahl dieser entscheidet automatisiert dar...
	8. Datenquellen
	Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen z. B. aus Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern,...
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